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In Anwendung von Art. 8 Abs. 4 der 
Statuten werden vom Stiftungsrat fol-
gende Anlagerichtlinien erlassen.  
Die unter «Grundsätze» aufgeführten 
Bestimmungen gelten zusätzlich und 
subsidiär zu den entsprechenden 
Einzelbestimmungen der Anlagegrup-
pen mit Ausnahme von Art. 1 Ziffer 3.

Art. 1  
Grundsätze
Bei Anlagegruppen mit alternativen 
Anlageklassen (Hedge Funds, Private 
Equity etc.) und Immobilien kann  
von nachfolgenden Grundsätzen mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
abgewichen werden.

1

Das Stammvermögen und das Anla-
gevermögen sind sorgfältig und  unter 
Beachtung der Kriterien Sicherheit, 
Ertrag und Liquidität anzulegen. Die 
Anlagen werden von Fachleuten 
 systematisch betreut. Die Sicherheit 
umfasst eine angemessene Risiko-
verteilung in geografischer, bran-
chenbezogener und währungsmässi-
ger Hinsicht. Schuldner- und Gesell- 
schaftsbegrenzungen wird zusam-
men mit einer angemessenen zeitli-
chen Staffelung (bei Obligationen-
anlagegruppen) grosse Beachtung 
geschenkt. Als Performance ist ein 
den Verhältnissen auf dem Geld- und 
Kapitalmarkt entsprechender Ertrag 
anzustreben. Die Liquidität ist so zu 
bemessen, dass die Erfüllung der An-
sprüche der Anleger innert der regle-
mentarischen Fristen gesichert ist.

2

Alle Anlagegruppen investieren das 
Vermögen unter Einhaltung der Grund- 
sätze und Richtlinien für die Kapital-
anlage von Personalvorsorgeeinrich-
tungen des Bundesgesetzes über  
die berufliche Alters-, Hinter lassenen- 
und Invalidenvorsorge (BVG) und  
der zugehörigen Ausführungserlasse.

3

Von den Anlagerichtlinien darf nur im 
Einzelfall und befristet abgewichen 
werden, wenn das Interesse der Anle-
ger eine Abweichung dringend er-
fordert und die Präsidentin bzw. der 

Präsident des Stiftungsrats der Ab-
weichung zustimmt. Die Abweichun-
gen sind im Anhang der Jahresrech-
nung offenzulegen und zu begründen.

4

Der Einsatz von derivativen Instrumen- 
ten ist in allen Anlagegruppen unter 
Einhaltung der Verordnung über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge (BVV 2) erlaubt 
und folgt der Fachempfehlung zum 
Einsatz und zur Darstellung der deriva- 
tiven Finanzinstrumente (Art. 56a 
BVV 2).

5

In allen Anlagegruppen können flüs-
sige Mittel mit einer Laufzeit von 
höchstens zwei Jahren bei erstklassi-
gen Schuldnern mit mindestens 
 Investment-Grade-Rating angelegt 
werden. Die flüssigen Mittel werden 
in Schweizer Franken sowie in den-
jenigen Währungen angelegt, in wel-
chen die Investitionen der entspre-
chenden Anlagegruppe erfolgen. 
Ausgenommen ist die Anlagegruppe 
Geldmarkt, für welche spezielle Richt-
linien gelten. In den Anlagegruppen, 
welche in Positionen investieren, die 
in anderen Währungen denominiert 
sind, können die flüssigen Mittel auch 
in diesen Währungen angelegt wer-
den. Die flüssigen Mittel zählen nicht 
als Off-Benchmark-Positionen.

6

Bei Investitionen in festverzinslichen 
Anlagen (gilt nicht für die Anlage-
gruppe Wandelanleihen Global, Obli-
gationen Unternehmungen Euro, 
 Obligationen Unternehmungen USD 
und Insurance Linked Strategies) 
 werden nur Schuldner berücksichtigt, 
welche von einer anerkannten Rating-
agentur mindestens mit Investment 
Grade eingestuft werden. Bei fehlen-
dem Rating stützt die Einstufung auf 
Bankenratings ab.

7

Bei allen Anlagegruppen können 
Wertschriften gegen Gebühr ausge-
liehen werden (Securities Lending).

8

Bei den in ausländischen Aktien in-
vestierenden Anlagegruppen können 
auch Aktien von Gesellschaften mit 
Domizil in anderen als in den speziel-
len Anlagerichtlinien genannten Län-
dern oder Regionen gehalten werden, 
sofern sie im Benchmarkindex der 
 betreffenden Anlagegruppe enthalten  
sind.

9

Angaben zu den Benchmarks sind 
auf der Internetseite der Anlage-
stiftung www.zurich-anlagestiftung.ch  
verfügbar.

Art. 2  
Profil Defensiv
1

Die Auswahl der Anlagen erfolgt  
unter Einhaltung der Art. 26 Abs. 1 
und Art. 29 ASV.

2

Es dürfen Ansprüche gegenüber den 
anderen Anlagegruppen der Zürich 
Anlagestiftung und anderen Anlage-
stiftungen erworben sowie Direkt-
anlagen, Derivate und Anlagen in An-
lagefonds (inklusive Immobilienfonds) 
getätigt werden.

3

Der Aktienanteil am Gesamtvermö-
gen der Anlagegruppe beträgt 
 maximal 25 Prozent. Der maximal 
 zulässige Obligationenteil beträgt 
70 Prozent.

4

Maximal 15 Prozent können in alter-
nativen Anlagen investiert werden.

5

Maximal 10 Prozent können in in- und 
ausländischen Wandelanleihen inves-
tiert werden.

6

Maximal 30 Prozent können in Immo-
bilienwerten investiert werden, wobei 
maximal 5 Prozent in ausländischen 
Immobilienwerten investiert werden 
können.
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7

Mindestens 70 Prozent der gesamten 
Anlagen der einzelnen Anlagegrup-
pen werden direkt oder mittels kollek-
tiver Anlagen in Effekten investiert, 
die auf Schweizer Franken lauten oder 
gegenüber Währungsschwankungen 
in Schweizer Franken abgesichert 
sind.

8

Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen erfol-
gen. Die Kollektivanlagen müssen 
 angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichen-
der Informations- und Auskunfts-
pflicht ausgestattet sein. Unzulässig 
sind kollektive Anlagen, die für die 
Anleger Nachschuss- oder Sicher-
stellungspflichten bedingen. Die 
 Investition in Kollektivanlagen darf die 
Einhaltung dieser Anlagerichtlinien 
nicht beeinträchtigen. Der Anteil einer 
Kollektivanlage ist auf höchstens 
20 Prozent des Vermögens der Anla-
gegruppe beschränkt. Davon aus-
genommen sind Kollektivanlagen, die 
entweder der FINMA-Aufsicht unter- 
stehen, von der FINMA zum Vertrieb  
in der Schweiz zugelassen sind, von 
einer schweizerischen Anlagestiftung 
aufgelegt wurden oder ein Limited 
Qualified Investor Fund (L-QIF) nach 
dem Kollektivanlagengesetz (KAG) 
sind.  Ebenso sind ausländische Kol-
lektivanlagen ausgenommen, wenn 
sie von der FINMA nach Art. 120 
Abs. 1 KAG genehmigt wurden und 
der Aufsicht einer ausländischen Be-
hörde unterliegen, mit der die FINMA 
einen Informationsaustausch nach 
Art. 120 Abs. 2 Bst. e KAG vereinbart 
hat oder deren Fondsleitung, Ver-
mögensverwalter und Verwahrstelle 
der Aufsicht der FINMA oder einer 
solchen Behörde unterstehen.

9

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 3  
Profil Ausgewogen
1

Die Auswahl der Anlagen erfolgt  
unter Einhaltung der Art. 26 Abs. 1 
und Art. 29 ASV.

2

Es dürfen Ansprüche gegenüber den 
anderen Anlagegruppen der Zürich 
Anlagestiftung und anderen Anlage-
stiftungen erworben sowie Direkt-
anlagen, Derivate und Anlagen in An-
lagefonds (inklusive Immobilienfonds) 
getätigt werden.

3

Der Aktienanteil am Gesamtvermö-
gen der Anlagegruppe beträgt 
 maximal 35 Prozent. Der maximal 
 zulässige Obligationenteil beträgt 
60 Prozent.

4

Maximal 15 Prozent können in alter-
nativen Anlagen investiert werden.

5

Maximal 10 Prozent können in in- und 
ausländischen Wandelanleihen inves-
tiert werden.

6

Maximal 30 Prozent können in Immo-
bilienwerten investiert werden, wobei 
maximal 5 Prozent in ausländischen 
Immobilienwerten investiert werden 
können.

7

Mindestens 70 Prozent der gesamten 
Anlagen der einzelnen Anlagegrup-
pen werden direkt oder mittels kollek-
tiver Anlagen in Effekten investiert, 
die auf Schweizer Franken lauten oder 
gegenüber Währungsschwankungen 
in Schweizer Franken abgesichert 
sind.

8

Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müs-
sen angemessen diversifiziert  
und nach Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit 

ausreichender Informations- und 
 Auskunftspflicht ausgestattet sein. 
Unzulässig sind kollektive Anlagen, 
die für die Anleger Nachschuss- oder 
Sicherstellungspflichten bedingen. 
Die Investition in Kollektivanlagen 
darf die Einhaltung dieser Anlage-
richtlinien nicht beeinträchtigen. Der 
Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20 Prozent des Vermö-
gens der Anlagegruppe beschränkt. 
Davon ausgenommen sind Kollektiv-
anlagen, die entweder der FINMA-
Aufsicht unterstehen, von der FINMA 
zum Vertrieb in der Schweiz zugelas-
sen sind, von einer schweizerischen 
Anlagestiftung aufgelegt wurden oder  
ein Limited Qualified Investor Fund 
(L-QIF) nach dem Kollektivanlagenge- 
setz (KAG) sind. Ebenso sind aus- 
ländische Kollektivanlagen ausgenom- 
men, wenn sie von der FINMA nach 
Art. 120 Abs. 1 KAG genehmigt wurden  
und der Aufsicht einer ausländischen 
Behörde unterliegen, mit der die  
FINMA einen Informationsaustausch 
nach Art. 120 Abs. 2 Bst. e KAG ver-
einbart hat oder deren Fondsleitung, 
Vermögensverwalter und Verwahr-
stelle der Aufsicht der FINMA oder 
 einer solchen Behörde unterstehen.

9

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 4  
Profil Progressiv
1

Die Auswahl der Anlagen erfolgt  
unter Einhaltung der Art. 26 Abs. 1 
und Art. 29 ASV.

2

Es dürfen Ansprüche gegenüber den 
anderen Anlagegruppen der Zürich 
Anlagestiftung und anderen Anlage-
stiftungen erworben sowie Direkt-
anlagen, Derivate und Anlagen in An-
lagefonds (inklusive Immobilienfonds) 
getätigt werden.



Anlagerichtlinien Zürich Anlagestiftung – Mischvermögen

5

3

Der Aktienanteil am Gesamtvermö-
gen der Anlagegruppe beträgt 
 maximal 45 Prozent. Der maximal 
 zulässige Obligationenteil beträgt 
50 Prozent.

4

Maximal 15 Prozent können in alter-
nativen Anlagen investiert werden.

5

Maximal 10 Prozent können in in- und 
ausländischen Wandelanleihen inves-
tiert werden.

6

Maximal 30 Prozent können in Immo-
bilienwerten investiert werden, wobei 
maximal 5 Prozent in ausländischen 
Immobilienwerten investiert werden 
können.

7

Mindestens 70 Prozent der gesamten 
Anlagen der einzelnen Anlagegrup-
pen werden direkt oder mittels kollek-
tiver Anlagen in Effekten investiert, 
die auf Schweizer Franken lauten oder 
gegenüber Währungsschwankungen 
in Schweizer Franken abgesichert 
sind.

8

Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müs-
sen angemessen diversifiziert  
und nach Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit 
ausreichender Informations- und 
 Auskunftspflicht ausgestattet sein. 
Unzulässig sind kollektive Anla- 
gen, die für die Anleger Nachschuss- 
oder  Sicherstellungspflichten be-
dingen. Die Investition in Kollektivan-
lagen darf die Einhaltung dieser 
Anlagerichtlinien nicht beeinträchti-
gen. Der Anteil einer Kollektivanlage 
ist auf höchstens 20 Prozent des 
 Vermögens der Anlagegruppe be-
schränkt. Davon ausgenommen sind 
Kollektivanlagen, die entweder der 
FINMA-Aufsicht unterstehen, von der 
FINMA zum Vertrieb in der Schweiz 

zugelassen sind, von einer schweizeri- 
schen Anlagestiftung aufgelegt wur-
den oder ein Limited Qualified 
 Investor Fund (L-QIF) nach dem 
 Kollektivanlagengesetz (KAG) sind. 
Ebenso sind ausländische Kollektiv-
anlagen ausgenommen, wenn  
sie von der FINMA nach Art. 120 
Abs. 1 KAG genehmigt wurden und 
der Aufsicht einer ausländischen 
 Behörde unterliegen, mit der die 
FINMA einen Informationsaustausch 
nach Art. 120 Abs. 2 Bst. e KAG ver-
einbart hat oder deren Fondsleitung, 
Vermögensverwalter und Verwahr-
stelle der Aufsicht der FINMA oder 
 einer solchen Behörde unterstehen.

9

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 5 
Profil Dynamisch  
(nicht BVV 2-konform)
1

Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter 
Einhaltung der Art. 26 Abs. 1 und 
Art. 29 ASV mit der Ausnahme, dass 
die Begrenzungen nach Art. 55 BVV 
2 bei Aktien, alternativen Anlagen  
und Fremdwährungen ohne Wäh-
rungssicherung überschritten werden 
dürfen. 

2

Es dürfen Ansprüche an anderen 
 Anlagegruppen der Zürich Anlage-
stiftung und von weiteren Anlage-
stiftungen erworben sowie Direkt-
anlagen, Derivate und Anlagen in 
Anlagefonds (inklusive Immobilien-
fonds) getätigt werden.

3

Der Aktienanteil am Gesamtvermö-
gen der Anlagegruppe beträgt 
 maximal 60 Prozent. Der maximal 
 zulässige Obligationenteil beträgt 
30 Prozent.

4

Maximal 20 Prozent können in alter-
nativen Anlagen investiert werden.

5

Maximal 10 Prozent können in in- und 
ausländischen Wandelanleihen inves-
tiert werden.

6

Maximal 30 Prozent können in Immo-
bilienwerten investiert werden, wobei 
maximal 5 Prozent in ausländischen 
Immobilienwerten investiert werden 
können.

7

Mindestens 60 Prozent der gesamten 
Anlagen der einzelnen Anlagegrup-
pen werden direkt oder mittels kollek-
tiver Anlagen in Effekten investiert, 
die auf Schweizer Franken lauten oder 
gegenüber Währungsschwankungen 
in Schweizer Franken abgesichert 
sind.

8

Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müs-
sen angemessen diversifiziert  
und nach Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit 
ausreichender Informations- und 
 Auskunftspflicht ausgestattet sein. 
Unzulässig sind kollektive Anlagen, 
die für die Anleger Nachschuss- oder 
Sicherstellungspflichten bedingen. 
Die Investition in Kollektivanlagen 
darf die Einhaltung dieser Anlage-
richtlinien nicht beeinträchtigen.

Der Anteil einer Kollektivanlage ist  
auf höchstens 20 Prozent des 
 Vermögens der Anlagegruppe be-
schränkt. Davon ausgenommen sind 
Kollektivanlagen, die entweder der 
FINMA-Aufsicht unterstehen, von der 
FINMA zum Vertrieb in der Schweiz 
zugelassen sind, von einer schweizeri- 
schen Anlagestiftung aufgelegt wur- 
den oder ein Limited Qualified Investor  
Fund (L-QIF) nach dem Kollektivan-
lagengesetz (KAG) sind.  Ebenso sind 
ausländische Kollektivanlagen aus-
genommen, wenn sie von der FINMA 
nach Art. 120 Abs. 1 KAG genehmigt 
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wurden und der Aufsicht einer aus-
ländischen Behörde unterliegen, mit 
der die FINMA einen Informations-
austausch nach Art. 120 Abs. 2  
Bst. e KAG vereinbart hat oder deren 
Fondsleitung, Vermögensverwalter 
und Verwahrstelle der Aufsicht  
der FINMA oder einer solchen Be-
hörde unterstehen.

9

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 6 
Mix 20
1

Die Auswahl der Anlagen erfolgt  
unter Einhaltung der Art. 26 Abs. 1 
und Art. 29 ASV. 

2

Es dürfen Ansprüche an anderen 
 Anlagegruppen der Zürich Anlage-
stiftung und an Anlagegruppen von 
weiteren Anlagestiftungen erworben 
sowie Direktanlagen, Derivate und 
Anlagen in Anlagefonds (inklusive 
 Immobilienfonds) getätigt werden.

3

Der Aktienanteil am Gesamtvermö-
gen der Anlagegruppe beträgt 
 mindestens 10 Prozent und maximal 
30 Prozent und der strategische 
 Aktienanteil beläuft sich auf 20 Pro-
zent. Der maximal zulässige Obliga-
tionenteil beträgt 50 Prozent.

4

Maximal 15 Prozent können in alter-
nativen Anlagen investiert werden.

5

Maximal 5 Prozent können in in- und 
ausländischen Wandelanleihen inves-
tiert werden.

6

Maximal 30 Prozent können in Immo-
bilienwerten investiert werden, wobei 
maximal 5 Prozent in ausländischen 
Immobilienwerten investiert werden 
können.

7

Mindestens 70 Prozent der gesamten 
Anlagen der einzelnen Anlagegrup-
pen werden direkt oder mittels kollek-
tiver Anlagen in Effekten investiert, 
die auf Schweizer Franken lauten oder 
gegenüber Währungsschwankungen 
in Schweizer Franken abgesichert 
sind.

8

Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müs-
sen angemessen diversifiziert  
und nach Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit 
ausreichender Informations- und 
 Auskunftspflicht ausgestattet sein. 
Unzulässig sind kollektive Anlagen, 
die für die Anleger Nachschuss-  
oder Sicherstellungspflichten bedin-
gen. Die Investition in Kollektivanla-
gen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen.

Der Anteil einer Kollektivanlage ist  
auf höchstens 20 Prozent des 
 Vermögens der Anlagegruppe be-
schränkt. Davon ausgenommen sind 
Kollektivanlagen, die entweder der 
FINMA-Aufsicht unterstehen, von der 
FINMA zum Vertrieb in der Schweiz 
zugelassen sind, von einer schweize-
rischen Anlagestiftung aufgelegt 
 wurden oder ein Limited Qualified 
 Investor Fund (L-QIF) nach dem Kol-
lektivanlagengesetz (KAG) sind. 
Ebenso sind ausländische Kollektiv-
anlagen ausgenommen, wenn sie von 
der FINMA nach Art. 120 Abs. 1 KAG 
genehmigt wurden und der Aufsicht 
einer ausländischen Behörde unter-
liegen, mit der die FINMA einen Infor- 
mationsaustausch nach Art. 120 Abs. 2  
Bst. e KAG vereinbart hat oder deren 
Fondsleitung, Vermögensverwalter und  
Verwahrstelle der Aufsicht der FINMA 
oder einer solchen Behörde unter-
stehen.

9

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 7 
Mix 45 
1

Die Auswahl der Anlagen erfolgt  
unter Einhaltung der Art. 26 Abs. 1 
und Art. 29 ASV. 

2

Es dürfen Ansprüche an anderen 
 Anlagegruppen der Zürich Anlage-
stiftung und an Anlagegruppen von 
weiteren Anlagestiftungen erworben 
sowie Direktanlagen, Derivate und 
Anlagen in Anlagefonds (inklusive 
 Immobilienfonds) getätigt werden.

3

Der Aktienanteil am Gesamtvermö-
gen der Anlagegruppe beträgt 
 mindestens 35 Prozent und maximal 
50 Prozent und der strategische 
 Aktienanteil beläuft sich auf 45 Pro-
zent. Der maximal zulässige Obliga-
tionenteil beträgt 35 Prozent.

4

Maximal 15 Prozent können in alter-
nativen Anlagen investiert werden.

5

Maximal 5 Prozent können in in- und 
ausländischen Wandelanleihen inves-
tiert werden.

6

Maximal 30 Prozent können in Immo-
bilienwerten investiert werden, wobei 
maximal 5 Prozent in ausländischen 
Immobilienwerten investiert werden 
können.
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7

Mindestens 70 Prozent der gesamten 
Anlagen der einzelnen Anlagegrup-
pen werden direkt oder mittels kollek-
tiver Anlagen in Effekten investiert, 
die auf Schweizer Franken lauten oder 
gegenüber Währungsschwankungen 
in Schweizer Franken abgesichert 
sind.

8

Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müs-
sen angemessen diversifiziert  
und nach Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit 
ausreichender Informations- und 
 Auskunftspflicht ausgestattet sein. 
Unzulässig sind kollektive Anlagen, 
die für die Anleger Nachschuss- oder 
Sicherstellungspflichten bedingen. 
Die Investition in Kollektivanlagen 
darf die Einhaltung dieser Anlage-
richtlinien nicht beeinträchtigen.

Der Anteil einer Kollektivanlage ist  
auf höchstens 20 Prozent des 
 Vermögens der Anlagegruppe be-
schränkt. Davon ausgenommen sind 
Kollektivanlagen, die entweder der 
FINMA-Aufsicht unterstehen, von der 
FINMA zum Vertrieb in der Schweiz 
zugelassen sind, von einer schweize-
rischen Anlagestiftung aufgelegt 
 wurden oder ein Limited Qualified 
 Investor Fund (L-QIF) nach dem Kol-
lektivanlagengesetz (KAG) sind. 
Ebenso sind ausländische Kollektiv-
anlagen ausgenommen, wenn sie von 
der FINMA nach Art. 120 Abs. 1 KAG 
genehmigt wurden und der Aufsicht 
einer ausländischen Behörde unter-
liegen, mit der die FINMA einen Infor- 
mationsaustausch nach Art. 120 Abs. 2  
Bst. e KAG vereinbart hat oder deren 
Fondsleitung, Vermögensverwalter und  
Verwahrstelle der Aufsicht der FINMA 
oder einer solchen Behörde unter-
stehen.

9

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 8 
Mix 65  
(nicht BVV 2-konform)
1

Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter 
Einhaltung der Art. 26 Abs. 1 und 
Art. 29 ASV mit der Ausnahme, dass 
die Begrenzungen nach Art. 55 
BVV 2 bei Aktien und für Fremdwäh-
rungen ohne Währungssicherung 
überschritten werden dürfen. 

2

Es dürfen Ansprüche an anderen 
 Anlagegruppen der Zürich Anlage-
stiftung und an Anlagegruppen von 
weiteren Anlagestiftungen erworben 
sowie Direktanlagen, Derivate und 
Anlagen in Anlagefonds (inklusive 
 Immobilienfonds) getätigt werden.

3

Der Aktienanteil am Gesamtvermö-
gen der Anlagegruppe beträgt 
 mindestens 55 Prozent und maximal 
75 Prozent und der strategische 
 Aktienanteil beläuft sich auf 65 Pro-
zent. Der maximal zulässige Obliga-
tionenteil beträgt 20 Prozent.

4

Maximal 15 Prozent können in alter-
nativen Anlagen investiert werden.

5

Maximal 5 Prozent können in in- und 
ausländischen Wandelanleihen inves-
tiert werden.

6

Maximal 30 Prozent können in Immo-
bilienwerten investiert werden, wobei 
maximal 5 Prozent in ausländischen 
Immobilienwerten investiert werden 
können.

7

Mindestens 50 Prozent der gesamten 
Anlagen der einzelnen Anlagegrup-
pen werden direkt oder mittels kollek-
tiver Anlagen in Effekten investiert, 
die auf Schweizer Franken lauten oder 
gegenüber Währungsschwankungen 
in Schweizer Franken abgesichert 
sind.

8

Die Investitionen können in Direktan-
lagen und in Kollektivanlagen erfol-
gen. Die Kollektivanlagen müssen an-
gemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichen-
der Informations- und Auskunfts-
pflicht ausgestattet sein. Unzulässig 
sind kollektive Anlagen, die für die 
Anleger Nachschuss- oder Sicher-
stellungspflichten bedingen. Die In-
vestition in Kollektivanlagen darf  
die Einhaltung dieser Anlagericht-
linien nicht beeinträchtigen.

Der Anteil einer Kollektivanlage ist  
auf höchstens 20 Prozent des 
 Vermögens der Anlagegruppe be-
schränkt. Davon ausgenommen sind 
Kollektivanlagen, die entweder der 
FINMA-Aufsicht unterstehen, von der 
FINMA zum Vertrieb in der Schweiz 
zugelassen sind, von einer schweize-
rischen Anlagestiftung aufgelegt 
 wurden oder ein Limited Qualified 
 Investor Fund (L-QIF) nach dem Kol-
lektivanlagengesetz (KAG) sind. 
Ebenso sind ausländische Kollektiv-
anlagen ausgenommen, wenn sie von 
der FINMA nach Art. 120 Abs. 1 KAG 
genehmigt wurden und der Aufsicht 
einer ausländischen Behörde unter-
liegen, mit der die FINMA einen Infor- 
mationsaustausch nach Art. 120 Abs. 2  
Bst. e KAG vereinbart hat oder deren 
Fondsleitung, Vermögensverwalter und  
Verwahrstelle der Aufsicht der FINMA 
oder einer solchen Behörde unter-
stehen.

9

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 9  
Mix 98  
(nicht BVV 2-konform)
1

Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter 
Einhaltung der Art. 26 Abs. 1 und 
Art. 29 ASV mit der Ausnahme, dass 
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die Begrenzungen nach Art. 55 
BVV 2 bei Aktien und für Fremdwäh-
rungen ohne Währungssicherung 
überschritten werden dürfen.

2

Es dürfen Ansprüche an anderen 
 Anlagegruppen der Zürich Anlage-
stiftung und an Anlagegruppen von 
weiteren Anlagestiftungen erworben 
sowie Direktanlagen, Derivate und 
Anlagen in Anlagefonds (inklusive 
 Immobilienfonds) getätigt werden.

3

Der Aktienanteil am Gesamtvermö-
gen der Anlagegruppe beträgt 
 mindestens 85 Prozent und maximal 
100 Prozent und der strategische 
 Aktienanteil beläuft sich auf 98 Pro-
zent. Der maximal zulässige Obliga-
tionenteil beträgt 10 Prozent.

4

Maximal 5 Prozent können in alter-
nativen Anlagen investiert werden.

5

Maximal 5 Prozent können in in- und 
ausländischen Wandelanleihen inves-
tiert werden.

6

Maximal 5 Prozent können in Immo-
bilienwerten investiert werden, wobei 
maximal 5 Prozent in ausländischen 
Immobilienwerten investiert werden 
können.

7

Mindestens 20 Prozent der gesamten 
Anlagen der einzelnen Anlagegrup-
pen werden direkt oder mittels kollek-
tiver Anlagen in Effekten investiert, 
die auf Schweizer Franken lauten oder 
gegenüber Währungsschwankungen 
in Schweizer Franken abgesichert 
sind.

8

Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müs-
sen angemessen diversifiziert  
und nach Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit 
ausreichender Informations- und 
 Auskunftspflicht ausgestattet sein. 
Unzulässig sind kollektive Anlagen, 
die für die Anleger Nachschuss-  
oder  Sicherstellungspflichten bedin-
gen. Die Investition in Kollektivanla-
gen darf die Einhaltung dieser Anla-
gerichtlinien nicht beeinträchtigen.

Der Anteil einer Kollektivanlage ist  
auf höchstens 20 Prozent des 
 Vermögens der Anlagegruppe be-
schränkt. Davon ausgenommen sind 
Kollektivanlagen, die entweder der 
FINMA-Aufsicht unterstehen, von der 
FINMA zum Vertrieb in der Schweiz 
zugelassen sind, von einer schweize-
rischen Anlagestiftung aufgelegt 
 wurden oder ein Limited Qualified 
 Investor Fund (L-QIF) nach dem Kol-
lektivanlagengesetz (KAG) sind. 
Ebenso sind ausländische Kollektiv-
anlagen ausgenommen, wenn sie von 
der FINMA nach Art. 120 Abs. 1 KAG 
genehmigt wurden und der Aufsicht 

einer ausländischen Behörde unter-
liegen, mit der die FINMA einen Infor- 
mationsaustausch nach Art. 120 Abs. 2  
Bst. e KAG vereinbart hat oder deren 
Fondsleitung, Vermögensverwalter und  
Verwahrstelle der Aufsicht der FINMA 
oder einer solchen Behörde unter-
stehen.

9

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 10 
Inkrafttreten
Die vorliegenden Anlagerichtlinien 
Mischvermögen der Zürich Anlage-
stiftung wurden vom Stiftungsrat  
an seiner ordentlichen Sitzung vom 
vom 21. Mai 2024 letztmals geneh-
migt. Sie können jederzeit durch  
den Stiftungsrat abgeändert oder 
 ergänzt werden.
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